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63/07 Personalvertretung

Norm

PVG 1967 §2 Abs1;

Rechtssatz

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz enthält weder die Ermächtigung für die Personalvertreter, regelmäßige

Geldleistungen im Hinblick auf die Bereitschaft zur Bescha<ung von Informationen aus der Polizeiarbeit in Empfang zu

nehmen, noch der Amtsverschwiegenheit unterliegende Informationen Außenstehenden preiszugeben.
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